
           Stand 31.12.09 

 
Was kostet die Beratung? 

  
 
Erster Besprechungstermin 
 
● 49,- € inkl. MWSt pro Stunde 
 
 
 
Insolvenzantrag  
 
● 850,- € inkl. MWSt im Regelinsolvenzverfahren von ehemaligen Selbst- 
              ständigen pauschal bis 10 Gläubiger (10,-€ pro weiterem Gläubiger) 
 
oder 
 

● 950,- € inkl. MWSt sowohl im Verbraucherinsolvenzverfahren als auch im  
              Regelinsolvenzverf. von noch aktiv Selbstständigen pauschal bis  
               10 Gläubiger (10,-€ pro weiterem Gläubiger) 
 
Wird bei Selbstständigen oder ehemaligen Selbstständigen eine Begleitung im Eröffnungsverfahren 
(Gutachten) gewünscht: Zusätzlich 200,-€. Ein Gutachten ist notwendig, wenn die selbstständige 
Tätigkeit andauert oder erst „vor kurzem“ beendet wurde! 
 
 
 
Begleitung und Unterstützung nach Insolvenzeröffnung 
 
Wünscht der Kunde eine Begleitung zum Verwaltertermin, zum Prüftermin bei 
Gericht (falls notwendig), eine Unterstützung bei Konflikten mit Verwalter, Hausbank 
oder Gläubigern, Unterstützung bei allen notwendigen Anträgen an das InsO-Gericht, 
Hilfe bei allen „InsO- Fragen“ bis zum Abschluss des Verfahrens nach 6 Jahren 
 

● 600,- € inkl. MWSt bei Standardverfahren 
 

● 800,- € inkl. MWSt, wenn Immobilien beteiligt sind oder eine Selbstständigkeit  
                fortgeführt werden soll 
 

● 1.000,- € inkl. MWSt, bei Immobilienbesitz und Firmenfortführungen 
 
 
oder auf Stundenhonorarbasis (85,-€ pro Stunde) 
 
 
  
Außergerichtl. Lösungen zur Vermeidung des Insolvenzverfahrens  
 
● 85,- € inkl. MWSt pro Stunde (Abrechnung nach Stundenhonorar)    
  
 
 
 
Nach Anzahlung ist notfalls eine Ratenzahlung möglich! 


